EVOriK

Leading Beyond Chemistry

Bewirtungsauftrag Steinau

Bitte per Mail an: catering-steinau@evonik.com

BESTELLER (NAME, VORNAME) GESELLSCHAFT
MAILADRESSE ORG.-EINHEIT TELEFON KUNDEN-NR. / KST / PSP-ELEMENT
ANLASS/TITEL GASTEFUHRER
TERMIN/DATUM BEGINN UHRZEIT ENDE UHRZEIT GEBAUDE-NR. RAUM
ANZAHL PERSONEN ANZAHL GETRANKE ABHOLUNG LIEFERUNG
Personen Kanne Kaffee
Wasser

Kaltgetrinke (Cola etc.)

BEMERKUNG / SONSTIGE BESTELLUNG

BEWIRTUNGSART

Wenn keine Angabe vorliegt, wird diese Bewirtung von der Finanzverwaltung als "Arbeitsessen lohnsteuerpflichtig" eingeordnet. Siehe auch die "Erlduterungen fiir
die Bestellung von Bewirtungen bei Catering Services" vom Bereich Steuern.

Bewirtung Geschéftspartner @® Arbeitsessen lohnsteuerpflichtig
Konferenz/Tagung/Seminar/Werbeveranst. Bewirtung auf Dienstreisen
Betriebsveranstaltung/Betriebsfeier Aufmerksamkeiten/sonstiges
Arbeitsessen lohnsteuerfrei Empfanger keine Evonik-Gesellschaft

TEILNEHMERLISTE (NAME, VORNAME / FIRMA) gdfs. separate Anlage beilegen

1. 7.
2. 8.
3. 9.
4. 10.
5. 11.
6 12.

DATUM, UNTERSCHRIFT DES BESTELLERS

Evonik Catering Services GmbH - Steinau
1023.01.FO001 (giltig ab 01.04.2026; gepriift 26.03.2026)


P1081
Kommentar zu Text
Es handelt sich um eine Bewirtung von Geschäftspartnern, wenn mindestens eine Person einer anderen Gesellschaft, mit der eine Geschäftsbeziehung besteht oder angebahnt werden soll, an der Bewirtung teilnimmt. Zu den "anderen Gesellschaften" zählen auch Konzerngesellschaften.



P1081
Kommentar zu Text
Darreichung von Speisen und Getränken während Konferenzen, Tagungen, Seminaren oder Werbeveranstaltungen. Der übliche Fall ist das Mittagessen bei einer Tagesveranstaltung. Der Wert der abgegebenen Speisen und Getränke darf je Mitarbeiter je Mahlzeit 60 EUR nicht übersteigen.



P1081
Kommentar zu Text
Um eine Betriebsveranstaltung handelt es sich, wenn ALLE Mitarbeiter einer Organisationseinheit (z.B. Abteilung, Bereich, Gesellschaft oder Standort) an der Veranstaltung teilnehmen können. Dies können z.B. Weihnachtsfeiern, Standortfeste oder Betriebsausflüge sein.
Bis zu einem Freibetrag von zurzeit 110 EUR je teilnehmendem Mitarbeiter entsteht keine Lohnsteuerpflicht. Wird die Grenze überschritten, ist der übersteigende Betrag lohnsteuerpflichtig. Es kann eine Pauschalversteuerung durchgeführt werden. Bitte setzen Sie sich wegen der Versteuerung mit dem Bereich Steuern in Verbindung.



P1081
Kommentar zu Text
Mahlzeiten, die dazu dienen, den Arbeitsablauf anlässlich und WÄHREND eines außergewöhnlichen Arbeitseinsatzes zu fördern, und an der nur Mitarbeiter EINER Gesellschaft teilnehmen, sind lohnsteuerfrei. Der Wert der abgegebenen Speisen und Getränke darf je Mitarbeiter 60 EUR nicht übersteigen.


P1081
Kommentar zu Text
Die Gewährung von Mahlzeiten, an denen nur Mitarbeiter EINER Gesellschaft teilnehmen und die nicht als Arbeitsessen während eines außergewöhnlichen Arbeitseinsatzes zu werten sind, ist lohnsteuer- und eventl. sozialversicherungspflichtig.


P1081
Kommentar zu Text
Der Arbeitgeber gewährt seinem Mitarbeiter auf einer Dienstreise eine Mahlzeit. Der Wert der Mahlzeit darf 60 EUR nicht übersteigen.
Eine Erstattung von tatsächlichen Kosten an den Mitarbeiter ist laut Evonik-Reiserichtlinie nicht erlaubt, es sei denn es handelt sich um eine Bewirtung von Geschäftspartnern. Ansonsten erhält der Mitarbeiter die Verpflegungspauschalen, womit sämtliche Kosten abgedeckt werden sollen.


P1081
Kommentar zu Text
Unter Aufmerksamkeiten werden z.B. Bestellungen von Kaffee, Tee, Erfrischungsgetränken, Keksen oder ein Obstkorb mit "gängigen" Früchten für Besprechungen verstanden. Diese sind lohnsteuerfrei. - Bereits ein halbes belegtes Brötchen zählt nicht mehr als Aufmerksamkeit. Alkoholische Getränke sind keine Aufmerksamkeit.


P1081
Kommentar zu Text
Diese "Bewirtungsart" ist zu wählen, wenn der Rechnungsempfänger nicht zum Evonik-Konzern gehört bzw. wenn es sich um eine private Bestellung handelt (es wird eine Privatrechnung an den Mitarbeiter ausgestellt und nicht an die Gesellschaft).


P1081
Kommentar zu Text
Bitte beachten Sie die Erläuterungen zu den einzelnen Bewirtungsarten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Bereich Steuern: lohnsteuerpauschal@evonik.com
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